
Ordentliche Hauptversammlung 
der BV Holding AG am 25. Juli 2022 

 

Entwurf des Übertragungsbeschlusses 

 

„Die auf den Namen lautenden Stückaktien der übrigen Aktionäre der BV Holding AG mit Sitz 

in München (AG München, HRB 241355) (Minderheitsaktionäre) werden gemäß § 62 Absatz 5 

Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. Aktiengesetz gegen Gewährung einer von 

der Lloyd Fonds AG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 75492) (Hauptaktionärin) zu 

zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von Euro 92,12 für je eine auf den Namen 

lautende Stückaktie der BV Holding AG auf die Lloyd Fonds AG übertragen.“ 

 

 

 


